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Verabschiedet am 14.1.2009

Die Abkürzung 'SdS' bezeichnet einen Verweis auf entsprechende Paragraphen in der Satzung der

Studierendenschaft.
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§1

Die Fachschaft

Die Fachschaft führt den Namen Fachschaft der Informatik und Computervisualistik (fsinfcv).

1. Alle Studierenden des Studiengangs Informatik, Computervisualistik, Wirtschaftsinformatik und des Faches Informatik bilden die Fachschaft der Informatik und Computervisualistik. [SdS §44 (4)]

2. Jeder Angehörige der Fachschaft hat das aktive und das passive Wahlrecht.

3. Der Zweck der Fachschaft der Informatik und Computervisualistik ist es, als Glied der Studenten​schaft an der studentischen Selbstverwaltung mitzuwirken.

§2

Organe der Fachschaft

Die Organe der Fachschaft der Informatik und Computervisualistik sind:

1. Die Fachschaftsvollversammlung. [SdS §45]

2. Die Fachschaftssprecher. [SdS §45]

§3

Die Fachschaftsvollversammlung

Die Fachschaftsvollversammlung umfasst alle Mitglieder der Fachschaft der Informatik und Computer-visualistik und hat nach der Fachschaftsurabstimmung die höchste beschließende Funktion. [SdS §48 (1)]

1. Geschäftsordung der Fachschaftsvollversammlung

a) Rederecht hat jeder Anwesende.

b) Antragsrecht hat jeder Angehörige der Fachschaft und der AStA-Referent für Hochschulin​ternes oder dessen Stellvertreter. [SdS §48 (1)]

c) Stimmrecht hat jeder Angehörige der Fachschaft.

d) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. [SdS §46 (2) -2]

e) Wahlen können nur auf einer beschlussfähigen Vollversammlung stattfinden.

f) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn 10 Prozent der Stimmberechtigten anwesend sind; die Beschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.

[SdS §48 (4)]

g)
Wurde ein Antrag oder Tagesordnungspunkt wegen Beschlussunfähigkeit vertagt, so ist die
Vollversammlung auf der nächsten Vollversammlung, unabhängig von der Anzahl der An-
wesenden, in diesen Punkten beschlussfähig. Auf diese Tatsache ist jeweils in der Einladung
hinzuweisen.

2.
Die Vollversammlung wird einberufen

a) durch Mehrheitsbeschluß der Fachschaftssprecher. [SdS §48 -1]

b) auf Antrag (Unterschriften-Liste) von mindestens einem Zehntel der Angehörigen der Fach​schaft, der den Fachschaftssprechern oder dem AStA-Referat für Internes vorzulegen ist.

[SdS §48 (2) -2]

c) mindestens einmal im Semester durch die Fachschaftssprecher. [SdS §48 (2) -3]

d) Durch den AStA-Referenten für Internes.

3. Ort und Zeitpunkt einer Vollversammlung müssen mindestens eine Woche vorher unter Angabe der wichtigsten Tagesordnungspunkte bekanntgegeben werden.

4. Aufgaben und Rechte der Vollversammlung:

a) Sie kontrolliert die Fachschaftssprecher.

b) Sie kann den Fachschaftssprechern per Beschluß Aufträge geben oder Auflagen machen. [SdS §48 (5) -1]

c) Sie hat das Recht umfassende Informationen über die Arbeit der Fachschaftssprecher zu ver​langen. [SdS §48 (5) -2]

d) Sie kann per Beschluß Arbeitsausschüsse einsetzen und diesen Auflagen erteilen. [SdS §48

(5) -3]

e) Sie wählt bis zu sieben Fachschaftssprecher, mindestens jedoch drei. [SdS §49 (2)]

f) Sie kann per Beschluß Fachschaftssprecher jederzeit abwählen, wenn sie sofort Nachfolger

wählt. [SdS §49 (3)]

g)
Sie kann per Beschluß eine Fachschaftsurabstimmung verlangen.

h)
Sie prüft die Notwendigkeit, einer Informatiker- und Computervisualisten-Liste für die Fach-
bereichsratswahl.

5.
Von der Vollversammlung ist ein schriftliches Ergebnisprotokoll anzufertigen und allen Mitglie-
dern der Fachschaft und dem AStA-Referenten für Internes zugänglich zu machen.

§4

Die Fachschaftssprecher

[SdS §46 (2) -3]

1. Sie werden auf mündlichen Vorschlag mit einfacher Mehrheit der Stimmberechtigten in einer Voll​versammlung durch Handzeichen oder auf Antrag, dem sofort stattgegeben werden muss, geheim mit maximal 3 Stimmen gewählt. Ihre Amtszeit beträgt ein Jahr, falls nicht einer der in 2. erläuter​ten Fälle eintritt.

2. Ein Mitglied scheidet aus der Fachschaftsvertretung aus

a) durch Niederlegen des Mandates,

b) durch Exmatrikulation,

c) durch Verlust der Zugehörigkeit zur Fachschaft

d) durch Tod

e) durch Abwahl in einer Vollversammlung [geregelt in §3 Absatz 4f]

3. Eine Legislatur beginnt mit der Neuwahl einer Fachschaftsvertretung und dauert ein Jahr oder bis zur nächsten Vollversammlung an.

4. Eine Wiederkandidatur ist möglich.

5. Im Falle der vorzeitigen Beendigung der Amtszeit eines Fachschaftssprechers sollte so schnell wie möglich eine Vollversammlung einberufen werden. Auf ihr wird ein Nachfolger gewählt. Dessen Amtszeit endet mit der laufenden Legislatur.

6. Sie sind gleichberechtigt untereinander.

7. Sie schaffen klare bindende Verantwortungsbereiche in der ersten Sitzung nach Ihrer Wahl und wählen einen Kassenwart.

8. Sie treffen sich öffentlich mindestens einmal im Monat während der Vorlesungszeit. Ort und Zeit müssen durch Aushang am Fachschaftsbrett bekanntgegeben werden. [SdS §49 (5)]

9. Sie sind für die Verwaltung der Gelder verantwortlich, die sie im Rahmen des Haushaltsplanes der Studierendenschaft zugewiesen bekommen. Der Haushaltsplan und die Bestimmungen über den Haushalt sind für die Ausgestaltung der Fachschaftsfinanzen verbindlich. [SdS §44 (4) & §49 (4)]

10.
Sie sind beschlußfähig, wenn die Hälfte der Fachschaftssprecher, mindestens aber drei, anwesend

sind. [SdS §49 (5)]

11. Sie treffen Beschlüsse durch einfache Mehrheit. [SdS §49 (5)]

12. Ein Vertreter hat Rede- und Antragsrecht im Studierenden-Parlament (StuPa). [SdS §49 (5)]

13. Sie berufen die Vollversammlung ein

a) mit einfacher Stimmenmehrheit.

b) mindestens einmal im Semester.

c) auf Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder der Fachschaft.

14.
Sie legen zum Ende Ihrer Amtszeit oder auf Antrag der Vollversammlung die Rechenschaft über
Ihre Arbeit und Verwaltung der Finanzen ab. Dies hat vor einer Vollversammlung zu erfolgen,
welche die Sprecher anschließend per Beschluss entlastet. Der Fachschaftssprecher, der das Amt
des Kassenwarts inne hält, muss noch einmal gesondert entlastet werden. Verweigert die Vollver-
sammlung die Entlastung, so muss sie dies begründen und den Sprechern Auflagen erteilen, die
eine spätere Entlastung ermöglichen. Kommen die Sprecher diesen Auflagen nicht nach, so behält
sich die Vollversammlung oder das StuPa weitere Schritte vor.

15. Sie führen eine eventuelle Urabstimmung durch.

16. Sie vertreten die Fachschaft im Fachschaftenrat. Dabei sind Sie an Weisungen und Aufträge Ihrer Fachschaft gebunden.

17. Sie organisieren die Einführungsveranstaltung(en) für möglichst alle Neuimmatrikulierten, min​destens aber diejenigen des Studienganges Informatik, Computervisualistik, Wirtschaftsinformatik und des Faches Informatik, sofern dies nicht bereits von anderer Seite geschieht.

18. Sie bemühen sich um Kontakte zu anderen Informatikfachschaften.

19. Sie bemühen sich, bei Konflikten innerhalb der Fachschaft zu vermitteln und bei der Lösung zu helfen.

20. Sie bemühen sich, Studienprobleme der Studierenden in der Fachschaft aufzugreifen und, soweit möglich, bei der Lösung zu helfen.

21. Die Ihnen zum Handeln auferlegte Fristen sind während der vorlesungsfreien Zeit ausgesetzt.

§5

Änderung des Statuts

Ein Antrag zur Änderung des Statuts muß schriftlich einer beschlußfähigen Vollversammlung vorgelegt werden, die dann mit Zweidrittel-Mehrheit über den Antrag befindet. Die Änderung ist anschließend vom Fachschaftenrat überprüfen zu lassen. [SdS §46 (2) -5 & §56 (3)]

§6

Die Fachschaftsurabstimmung

1.
Die Fachschaftsurabstimmung findet statt,

a) auf Antrag von mindestens 15 Prozent der Angehörigen der Fachschaft. [SdS §47 (1) -1]

b) Auf Beschluß der Fachschaftsvollversammlung. [SdS §47 (1) -1]

2. In der Fachschaftsurabstimmung üben die Angehörigen der Fachschaft die absolute beschließende Funktion selbst aus.

3. Gegenstand der Fachschaftsurabstimmung kann jede Angelegenheit sein, welche die Fachschaft als Gesamtheit betrifft.

4. Die Abstimmung ist geheim.

5. Die Urabstimmung ist erfolgreich,

a) wenn mehr als ein Drittel aller angehörigen der Fachschaft ihre Stimme abgegeben haben und

b) die Mehrheit der abgegebenen Stimmen sich für den Antrag ausspricht.

6. Alles weitere regeln die Paragraphen 9 bis 13 der Satzung der Studierendenschaft entsprechend. [SdS §47]

§7

Salvatorische Klausel

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Organisationsstatutes ganz oder teilweise gegen überge​ordnete Rechtsvorschriften, insbesondere der Satzung der Studierendenschaft ungültig sein oder werden, so bleibt dieses Statut im Übrigen wirksam.

2. Die Fachschaft ist dazu angehalten ungültige Bestimmungen durch gültige Bestimmungen zu er​setzen.
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